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B E S C H L U S S V O R L A G E 
A N   D E N 

K R E I S T A G 
 
 

Tagesordnungspunkt: Bestellung einer Geschäftsführerin der Medizinische 
Versorgungszentren Altenburger Land GmbH

 
 
Beratungsfolge:
 

Gremium Datum Status Zuständigkeit

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 20.11.2025 nicht öffentlich Vorberatung

Kreisausschuss 24.11.2025 nicht öffentlich Vorberatung

Kreistag 26.11.2025 öffentlich Entscheidung

 
 
Sachverhalt:
Zum Konzern der Klinikum Altenburger Land GmbH gehört u. a. die Medizinische
Versorgungszentren Altenburger Land GmbH (MVZ GmbH). 
Die Bestellung von Geschäftsführern der MVZ GmbH obliegt gemäß § 10 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrages der MVZ GmbH der Gesellschafterversammlung. Der
Gesellschaftervertreter ist an die Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrates und der
Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH gebunden.
Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der MVZ GmbH ist derzeit die
Geschäftsführerin der Klinikum Altenburger Land GmbH, Frau Dr. Gundula Werner.
Es ist vorgesehen, dass die Kaufmännische Direktorin der Klinikum Altenburger Land
GmbH, Frau Franziska Gottschlich, zum 1.  Januar 2026 zur
einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin der MVZ GmbH bestellt wird. Frau
Gottschlich erfüllt aufgrund langjähriger Erfahrungen die komplexen Anforderungen an
die Funktion der Geschäftsführung der MVZ GmbH. 
Die Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH hat am 30.09.2025,
der Empfehlung des Aufsichtsrates folgend, der Bestellung von Frau Gottschlich zur
Geschäftsführerin der MVZ GmbH unter Gremienvorbehalt zugstimmt.
 
 
 
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt in 
der Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH 30.09.2025 
gefassten Beschluss zu und beschließt die Bestellung von Frau Franziska Gottschlich 
zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin der Medizinische 
Versorgungszentren Altenburger Land GmbH zum 01. Januar 2026. Frau Gottschlich soll
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Die Geschäftsführung
wird mit der Anmeldung der Bestellung zum Handelsregister beauftragt. 
 
 
Uwe Melzer
Landrat
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Anlage / Anlagen:
 
 
Aufgeführte Anlagen stehen online im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung.




